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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1985

Norm

PatG 1970 §23

Rechtssatz

Der Grundgedanke, einen bestehenden wirtschaftlichen Besitzstand eines redlichen Zwischenbenützers im Sinne des §

23 PatG zu schützen und die Zerstörung rechtmäßig gescha7ener Werte zu verhindern, wird es regelmäßig auch

erfordern, das Aufbrauchsrecht auch für Er;ndungsgegenstände zu gewähren, deren Herstellung bei

Bekanntmachung der Erfindung noch im Gange ist.
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